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§ 7 WKIG 1996 Zulassige
Baufuhrungen

WKIG 1996 - Wiener Kleingartengesetz 1996

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

(1) In Kleingarten und auf voribergehend kleingartnerisch genutzten Flachen ist die Errichtung von
Kleingartenhdusern und Nebengebauden, in Kleingarten im ,Grinland - Erholungsgebiet - Kleingartengebiet fur
ganzjahriges Wohnen" dartber hinaus auch die Errichtung von Kleingartenwohnhadusern zulassig. Die Errichtung eines
Nebengebdudes setzt nicht das Vorhandensein oder die gleichzeitige Errichtung eines Kleingartenhauses oder
Kleingartenwohnhauses voraus.

(2) Die Errichtung von Gemeinschaftsanlagen ist auf den im Bebauungsplan hieflir vorgesehenen Grundflachen und
auf anderen Flachen der Kleingartenanlage, mit Ausnahme der AufschlieBungswege, zulassig. Als Gebaude errichtete
Gemeinschaftsanlagen missen dem § 13 Abs. 4 entsprechen. § 69 der Bauordnung fir Wien ist nicht anzuwenden.

(3) Stellplatze durfen nur in Gemeinschaftsanlagen errichtet werden. Auf anderen Flachen konnen Stellplatze auf
Antrag des Grundeigentimers (aller Miteigentimer) vom Bauausschuss der ortlich zustandigen Bezirksvertretung mit
Bescheid bewilligt werden, wenn fur den Nutzungsberechtigten des Kleingartens auf Grund seiner personlichen
Verhdltnisse, insbesondere einer Behinderung, das Erreichen des Kleingartens nicht anders zumutbar ist. Die
Bewilligung erlischt 10 Jahre nach ihrer Erteilung. Fallen die fir die Erteilung der Bewilligung mafigeblichen
personlichen Verhaltnisse vor Ablauf der 10 Jahre weg, ist die Bewilligung zu widerrufen. Der Wegfall dieser
personlichen Verhaltnisse ist der Behorde schriftlich zur Kenntnis zu bringen. Der Stellplatz muss Uber einen
befahrbaren AufschlieBungsweg oder direkt von der o6ffentlichen Verkehrsfliche mit einem mehrspurigen
Kraftfahrzeug bis zu einem hdochstzulassigen Gesamtgewicht von 3.500 kg erreichbar sein. Dem Antrag ist eine
Stellungnahme  der  Bezirks-Kleingartenkommission  anzuschlieBen.  Solche  Stellplatze sind auf die
Stellplatzverpflichtung nicht anzurechnen.

(4) Eine Uberdachung von Stellplatzen ist nur im ,Grinland - Erholungsgebiet - Kleingartengebiet fir ganzjéhriges
Wohnen" zuldssig und darf nur mit hochstens 2,50 m hohen Flugdachern erfolgen.

(5) Auf Weggrundsticken durfen keine Baulichkeiten oder Anlagen errichtet werden, die die bestimmungsgemalie
Nutzung der AufschlieBungswege hindern.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/wklg_1996/paragraf/13
file:///

	§ 7 WKlG 1996 Zulässige Bauführungen
	WKlG 1996 - Wiener Kleingartengesetz 1996


